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lis cferr Protokoll des Regierungsrates 1935.

Sitzung vom 31. Januar 1935.

363. Bau- und Niveaulinien. Die Baudirektion berichtet:
Mit Schreiben vom 18. Dezember 1934 reichte der Ge¬

meinderat Meilen die Pläne über die von ihm mit Beschluß vom
21. Juni 1934 im Sinne von § 9 des Baugesetzes von 1893
festgesetzten Bau- und Niveaulinien der projektierten Bruech-
straße III. Klasse ein und ersucht um Genehmi ung der Vor¬
lage  emäß § 15 des oben zitierten Bau esetzes. Laut bei¬
liegendem Zeugnis des Bezirksrates Meilen vom 19. Dezem¬
ber 1934 sind  egen diese am 23. November 1934 im kan¬
tonalen Amtsblatt publizierte und von der Gemeindeversamm¬
lung am 11. November 1934 genehmigte Vorlage innert nütz¬
licher Frist keine Einsprachen eingegangen.

Das in Betracht fallende Gebiet der Gemeinde Meilen,
untersteht dem Baugesetz nur in beschränktem Umfan e. Über
die Klassifizierung dieser Straße als Gemeindestraße III.
Klasse und die Übernahme der Kosten für die technischen Vor¬
arbeiten etc. durch den Staat, auf Grund der §§ 3 und 8 des
Straßengesetzes, hat der Regierun srat mit Beschluß Nr. 3104
vom 7. Dezember 1933 schon entschieden.

Das demnächst zur Ausführung gelangende Projekt sieht
eine 6 m breite Fahrbahn und ein 2 m breites, seeseitiges
Trottoir vor. Für diesen Straßenzug hat nun der Gemeinderat
Meilen Baulinien mit 22 m Abstand festgesetzt, und zwar so,
daß der talseitige Gebäudeabstand von der seeseiti en Trot¬
toirgrenze 5 m, der ber seitige Gebäudeabstand 9 m betragen
soll, welches Maß dem Charakter dieser Straße als Wohnstraße
genügend Rechnun  trä t.

Die Niveaulinie entspricht dem Längen rofil des Projek¬
tes und weist ein Größtgefälle von 4,3% auf,  ogegen nichts
einzuwenden ist.

Der Genehmigun  der Vorlage steht damit nichts ent¬
gegen.

Auf Antrag der Baudirektion
beschließt der Re ierungsrat:

I. Den vom Gemeinderat Meilen festgesetzten Bau- und
Niveaulinien für die projektierte Bruechstraße III. Klasse, ge¬
mäß vorliegenden Plänen, wird im Sinne von § 15 des Bau¬
esetzes von 1893 die Genehmigung erteilt.

II. Der Gemeinderat Meilen wird ein eladen, die Geneh¬
migung dieser Vorlage gemäß § 16 des Baugesetzes öffentlich
bekannt zu  eben.

III. Mitteilung an den Gemeinderat Meilen, unter Rück¬
abe des mit dem Genehmi un svermerk versehenen Plando ¬
els, den Bezirksrat Meilen und an die Baudirektion.

Zürich, den 31. Januar 1936.

Vor dem Re ierungsrate,
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